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NEU: E-Learning 
Die ARIF stellt eine Lernplattform mit einem vollständigen Ausbildungsprogramm online, das die vom GwG auferlegten 
Pflichten abdeckt. Das Programm ist vorerst nur auf Französisch verfügbar, die englische Fassung ist jedoch bereits in 
Bearbeitung.

Die elf Ausbildungsmodule befassen sich mit den ARIF-Richtlinien 2 bis 10 sowie 13 und werden mit erläuternden 
Kommentaren ergänzt. Zudem enthält jedes Modul ein «Quiz» als Lernkontrolle, mit dem Sie Ihr Wissen testen können.

Mit diesem audiovisuellen Lernangebot verfügen Sie über ein modernes und praktisches Instrument, dank dem Sie Ihre 
Kenntnisse überall und jederzeit nach eigenem Belieben auffrischen oder erweitern können.

Die Nutzung ist für ARIF-Mitglieder und deren Prüfer kostenlos. Für den Zugang zur Plattform benötigen Sie für jeden 
Mitarbeiter Ihres Unternehmens eine Benutzerkennung sowie ein Passwort. Schicken Sie uns einfach eine Mail mit der 
E-Mail-Adresse jedes einzelnen Mitarbeiters, und unser Sekretariat kümmert sich um die Freischaltung.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Entdecken dieses E-Learning-Programms und frohes Surfen! 

Die Ausbildungs- und Informationskommission

Der 15. März ist ein wichtiger Tag für die ARIF. Dies nicht nur, weil dann die Frühlingsausgabe unseres Newsletters 
erscheint, sondern auch, weil am 15. März 1999 eine Gruppe von Finanzfachleuten unseren Verein gründete.
Somit jährt sich am 15. März 2018 die Aufnahme der Tätigkeit der ARIF zum zwanzigsten Mal. Die Herausforderungen, 
die derzeit von der Umsetzung des FIDLEG/FINIG ausgehen, unterscheiden sich kaum von jenen Schwierigkeiten, mit 
denen sich unsere frisch gegründete SRO im Jahr 1999 auseinandersetzen musste.
Dank unserer reichen und langjährigen Erfahrung können wir Ihnen aber versichern, dass die ARIF alles daransetzt, 

sämtlichen Entwicklungen des regulatorischen Umfelds gerecht zu werden. Demnächst stehen wichtige Entscheidungen für Ihre und unsere 
Zukunft an; wir sind jedoch gerüstet und werden Sie rechtzeitig darauf vorbereiten.
Auch aus diesem Grund und zwecks Erweiterung unseres Kompetenzspektrums beabsichtigen wir, in Kürze den Vorstand um neue Mitglieder 
zu erweitern.

Norberto Birchler, Direktor und Mitglied des Vorstandes
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Ausbildungsprogramm 2018-2019

2018
  25 aprile 2018 14 alle 17 ore Lugano «LSF/LIFIN, LRD news e SAI»

  26. April 2018 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundausbildung - GwG

  27. April 2018 9 Uhr - 12 Uhr Zürich «FIDLEG/FINIG, GwG news und AIA»

  8 mai 2018 14h. - 17h. Genève «LSFin/LEFin et MiFID II»

  16 mai 2018 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

  31 May 2018 2 pm - 5 pm Geneva «FinSA/FinIA and MiFID II»

  21 juin 2018 13h30 - 17h30 Lausanne «Audits LBA et CoD»

  19 September 2018 9 am - 5 pm Geneva Basic training - MLA  

  11 octobre 2018 13h30 - 17h30 Genève Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE

  8 novembre 2018 18h. - 21h. Genève «Développements législatifs en cours»    

  12 décembre 2018 9h. - 17h. Genève Formation de base - LBA

2019
  13 février 2019 14h. - 17h. Genève «Jurisprudence LBA et nouvelles infractions pénales»

  20 March 2019 9 am - 5 pm Geneva Basic training - MLA

  28. März 2019 9 Uhr - 17 Uhr Zürich Grundausbildung - GwG

  4 April 2019 1:30 - 5:30pm Geneva Basic training - CODE OF DEONTOLOGY

  8 May 2019 2 pm - 5 pm Lausanne «MLA case law and new criminal offenses»

  15 mai 2019 9h. - 17h. Lausanne Formation de base - LBA

  13 juin 2019 14h. - 17h. Genève «Responsable LBA et organisation interne LBA»

  19 juin 2019 13h30 - 17h30 Genève «Audits LBA et CoD»

auf französisch       GwG-Grundausbildung 
auf deutsch       GwG-Weiterausbildung 
auf englisch       CoD-Grundausbildung 
auf italienisch     

Falls Sie sich für weiterführende Informationen über 
die Gesetzesvorlagen FINIG und FIDLEG sowie über die 
Bereitstellung eines neuen Aufsichtsorgans für unabhängige 
Vermögensverwalter («uVV») und Trustees durch die ARIF 
interessieren, so sollten Sie sich für eines unserer Seminare zu 
diesem Thema anmelden :

•   25. April 2018, 14-17 Uhr (in Lugano, auf italienisch) 
•   27. April 2018, 9-12 Uhr (in Zürich, auf deutsch) 
•   8. Mai 2018, 14-17 Uhr (in Genf, auf französisch) 
•   31. Mai 2018, 14-17 Uhr (in Genf, auf englisch)
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  Rechtliche Entwicklung 
FINMA revidiert Rundschreiben
«Publikumseinlagen bei Nichtbanken»
(FINMA - 14.12.2017)  

Am 1. August 2017 sind die Änderungen der Bankenverordnung 
bezüglich der neuen Sandbox und der erweiterten Frist bei 
der Abwicklungskonto-Ausnahme in Kraft getreten. Damit will 
der Bundesrat unnötige regulatorische Hürden für innovative 
Geschäftsmodelle abbauen. Die FINMA konkretisiert diese neuen 
Regelungen im teilrevidierten Rundschreiben «Publikumseinlagen 
bei Nichtbanken». Sie ist per 1. Januar 2018 in Kraft getreten. 

Die FINMA führte eine Anhörung zu dieser Teilrevision durch. Sie 
prüfte die auf diesem Weg eingegangenen Änderungsbegehren 
und nahm verschiedene Anpassungen vor. Insbesondere 
präzisiert die FINMA bei der Sandbox-Regulierung, dass 
während der Meldefrist und Frist zur Einreichung des 
Bewilligungsgesuches sowie während des Bewilligungsverfahrens 
die den Schwellenwert von einer Million Schweizer Franken 
übersteigenden Publikumseinlagen nicht abgebaut werden 
müssen. Bezüglich den Informationspflichten gegenüber den 
Kunden und Anlegern erlaubt die FINMA neu auf Anregung der 
Branche, dass diese unter bestimmten Voraussetzungen auch 
über die Webseite wahrgenommen werden können. Bei der 
Abwicklungskonto-Ausnahme stellt die FINMA klar, dass mit 
Devisenhändler vergleichbare Kryptowährungshändler nicht 
unter die Abwicklungskonto-Ausnahme fallen.

FINMA publiziert Wegleitung zu ICOs
(FINMA - 16.02.2018)  

Die FINMA sah und sieht sich vor dem Hintergrund eines 
markanten Anstiegs von in der Schweiz durchgeführten oder 
geplanten sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) mit 
zahlreichen Unterstellungsanfragen konfrontiert. Mit einem 
ICO wird auf Basis der Blockchain-Technologie in digitaler Form 
öffentlich Kapital für unternehmerische Zwecke beschafft. 

Mit der publizierten Wegleitung gibt die FINMA ergänzend zur 
Aufsichtsmitteilung 04/2017 bekannt, wie sie angesichts einer 
auslegungsbedürftigen Rechtslage die Unterstellungsanfragen 
von ICO-Organisatoren behandelt. Diese Transparenz über ihre 
Vorgehensweise erscheint der FINMA vor dem Hintergrund der 
besonderen Marktdynamik und der grossen Nachfrage in diesem 
Bereich wichtig und angebracht.

Rechtsfälle

Verletzung der Meldepflicht
Entscheid vom 19. Dezember 2017 (SK.2017.54)
Entscheid des Bundesstrafgerichts (BSG) vom 19. Dezem-
ber 2017 über die Verurteilung eines Compliance-Officers 
einer Bank wegen unterlassener Meldung an die MROS.

Beschlagnahme wegen Steuergeldwäscherei
Beschluss vom 27. Dezember 2017 (BB.2017.129)
Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts 
(BSG) vom 27. Dezember 2017 im Zusammenhang mit Geld-
wäscherei als Folge eines Steuervergehens.

FINMA revidiert Rundschreiben Video- und 
Online-Identifizierung 
(FINMA - 13.02.2018)

Seit der Inkraftsetzung des FINMA-Rundschreibens 2016/7 «Video-
und Online-Identifizierung» sind knapp zwei Jahre vergangen. 
Die ersten Erfahrungen mit der digitalen Identifizierung sind 
positiv. In der Zwischenzeit ist der technologische Wandel weiter 
fortgeschritten und die Finanzintermediäre haben teilweise 
ihre Abläufe angepasst. Nicht zuletzt zeigen sich zudem neue 
Missbrauchsrisiken. Die Teilrevision trägt diesen Entwicklungen 
Rechnung, um die Innovationsfähigkeit, Technologieneutralität und 
effektive Geldwäschereibekämpfung weiter sicherzustellen. Die 
FINMA führt bis zum 28. März 2018 eine Anhörung durch. 

Konkret schreibt die FINMA im Prozess der Videoidentifizierung 
nun kein Vorgehen mittels Einmalpasswort (TAN) mehr vor. 
Dafür müssen neu mindestens drei zufällig ausgewählte optische 
Sicherheitsmerkmale der Identifizierungsdokumente überprüft 
werden. Für die Online-Identifizierung verlangt die FINMA nicht 
mehr zwingend eine Überweisung von einer Bank in der Schweiz, 
um die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sicherzustellen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist nun auch eine Überweisung von 
einer Bank aus einem FATF-Mitgliedsstaat zulässig. Zudem braucht 
es als weiteres Sicherheitselement eine Lebenderkennung bei der 
Überprüfung von Lichtbildern.

Abschluss der Differenzbereinigung 
bei FIDLEG und FINIG 
(Bundesrat - 24.01.2018)  

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats 
(WAK-S) hat die verbleibenden Differenzen beim Bundesgesetz 
über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und beim Bundesgesetz über 
Finanzinstitute (FINIG) zu Ende beraten. Sie will sich in den meisten 
Punkten dem Nationalrat anschliessen, einige Differenzen bleiben 
jedoch bestehen. 

So will zwar auch die WAK-S mehrheitlich eine Ausnahme vom 
Rücktrittsrecht, sie beschränkt die Ausnahme jedoch auf diejenigen 
Angebote, die bestehenden Kunden eines Finanzinstituts unterbreitet 
werden (Art. 40a OR, Anhang zum FIDLEG). Bezüglich Grandfathering-
Klausel will die Kommission an ihrem Konzept festhalten (Art. 70 
FINIG). Der Möglichkeit zur vorzeitigen Inkraftsetzung der Fintech-
Bestimmungen (Art. 71 FINIG) hat die Kommission hingegen 
einstimmig zugestimmt, und auch bei den materiellen Bestimmungen 
im Zusammenhang mit Fintech hat sie sich weitgehend dem 
Nationalrat angeschlossen. Im Konsumkreditgesetz will die Mehrheit 
im Gegensatz zum Nationalrat jedoch die Absicht (Art. 32 Abs. 1) bzw. 
die Fahrlässigkeit (Art. 32 Abs. 2) einbauen. Weiter will die WAK-S die 
Artikel betreffend die Genossenschaftsbanken in der Vorlage belassen 
und sie nicht an den Bundesrat zurückweisen (Art. 11, 14, 14a, 14b 
BankG, Anhang zum FINIG). Bezüglich Auskunfts- und Meldepflicht 
(Art. 43p FINMAG, Anhang zum FINIG) schliesslich beantragt die 
Kommission Festhalten, d.h. auch «qualifiziert oder massgebend an 
den Beaufsichtigten beteiligten Personen und Unternehmen» müssen 
der Aufsichtsorganisation die nötigen Auskünfte erteilen.

Das Geschäft kommt in der Frühjahrssession in den Ständerat, 
die Fahne mit den detaillierten Anträgen der Kommission hat 
aufgeschaltet.
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Ankündigung der ausserordentlichen GV vom 8. Mai 2018
Der Vorstand freut sich, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der ARIF einzuladen. Diese findet am Dienstag, 
8. Mai 2018, vor dem ARIF-Weiterbildungsseminar um 14.00 Uhr im Hotel Métropole, Quai Général Guisan 34, Genf, 
statt. Grund der Einberufung ist die Wahl von Nicole Curti als neues Vorstandsmitglied der ARIF mit dem Ziel, den an der 
Generalversammlung vom 9. November 2017 vakant gewordenen Vorstandssitz neu zu besetzen.

 

Profil von Nicole Curti 
Nicole Curti ist mit dem Bankensektor bestens vertraut. Sie war zehn Jahre lang bei Lombard Odier in 
den Bereichen institutionelle Anleger, Privatkunden und Global Custody tätig.
Nicole Curti hält einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften der Universität Lausanne und einen 
MBA der ESADE Business School (Barcelona). Sie spricht fliessend deutsch, französisch, englisch, 
italienisch und spanisch.
Seit 2008 ist Nicole Curti Managing Director von Stanhope Capital, einem unabhängigen 
Vermögensverwalter mit Niederlassungen in Genf, London und Jersey. Sie ist Partner & Chief Operating 
Officer der Stanhope Group.
Sie kennt sich bestens mit dem GwG sowie mit den Risiko- und Compliance-Aspekten sämtlicher 
Bankbereiche aus. Seit 2017 bringt sie als Untersuchungsbeauftragte ihre reiche Erfahrung bei der 
ARIF ein.

Muster für einen Bericht und Richtigbefund
Die ARIF hat auf ihrer Website ein «Muster für einen Bericht 
und Richtigbefund» für Vermögensverwalter veröffentlicht. 
Dieses Dokument kann bei Kontoabschlüssen von Kunden in 
Bezug auf Anlagetransaktionen während des Bezugszeitraums, 
Kontoauszüge, Performance und allfällige Entgelte von Dritten 
eingesetzt werden. 

Zu Verfügung unter : http://www.arif.ch/Documents

Die ARIF auf Tablet und Smartphone
Die bestehenden Inhalte der ARIF-Website wurden für eine 
einfache und schnelle Abfrage über Touchscreens (Tablet, 
Smartphone usw.) optimiert, damit Sie jederzeit und überall Ihre 
Aus- und Weiterbildungen in der gewohnten Bildqualität aufrufen, 
konsultieren oder reservieren können.

MROS : neues Datenverarbeitungssystem
Per Anfang 2019, die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wird 
ein neues System zur Entgegennahme und Bearbeitung von 
Verdachtsmeldungen einführen, welches künftig das Einreichen der 
Meldungen über ein gesichertes Online-Portal erlauben wird. Die 
Meldungen werden nicht mehr gefaxt oder per Post übermittelt, 
sondern sind via das Online-Portal. Für grössere Datenmengen 
kann der Upload über eine XML-Schnittstelle erfolgen, aber eine 
manuelle Erfassung der Daten durch den Finanzintermediär bleibt 
auch möglich.  
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